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Hinweise zur Einfuhr für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse im Reiseverkehr 
 

 

Mit Pflanzen im Reisegepäck können gefährliche Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt 

werden, die in Deutschland und in den anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft 

(EU) erhebliche Schäden an Pflanzen verursachen können. 

Aus diesem Grund gelten auch für Reisende Vorschriften für die Einfuhr von Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnissen.  

Entscheidend ist, ob Sie aus einem EU-Mitgliedsstaat oder aus einem Land außerhalb der 

EU zurückkehren. 

 

Einfuhr aus EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz 

Aus den meisten Gebieten der Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz dürfen Sie Pflanzen 

und Pflanzenerzeugnisse zum privaten Gebrauch nach Deutschland mitbringen. Ein 

Pflanzengesundheitszeugnis wird nicht benötigt. Dies gilt nicht für die Gebiete Ceuta, Melilla, 

Kanarische Inseln, Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Réunion, St. 

Barthélemy und St. Martin. 

Seit das Feuerbakterium (Xylella fastidiosa) in einigen Ländern des Mittelmeerraums 

aufgetreten ist und dort bereits erhebliche Schäden verursacht hat, ist es nicht erlaubt, 

bestimmte Pflanzenarten aus den Befallsgebieten, zum Beispiel Apulien, Korsika und den 

Balearen (Mallorca), mitzubringen. Bitte verzichten Sie daher auf das Mitbringen von 

Pflanzen aus diesen Regionen oder informieren Sie sich vor Ihrer Reise bei Ihrem 

Pflanzenschutzdienst. 

 

Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern (Ausnahme: Schweiz, Liechtenstein, Nordirland) 

In diesem Fall benötigen Sie ein Pflanzengesundheitszeugnis (Phytosanitary Certificate) vom 

Pflanzenschutzdienst des Ursprungslandes für alle Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse. Es 

gibt keine Ausnahmen für Kleinmengen für den privaten Gebrauch. 

Für Importe von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus der Schweiz und 

Liechtenstein gelten bis auf wenige Ausnahmen im Reiseverkehr keine Einschränkungen. 
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